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Das Luxemburger Modell
zur Sicherung der Vollbeschaftigung

John Castegnaro

Luxemburg ist ein hoch industrialisiertes Land, welches allerdings mehr
als andere Lander abhangig ist von seiner Exportindustrie. Rund 95% der
in Luxemburg hergestellten Guter werden exportiert. Die luxemburgi-
sche Wirtschaft ist gepragt von einem uberaus hohen Anteil der Eisen-
und Stahlindustrie: am Bruttoinlandprodukt 10%, an der Gesamtwaren-
ausfuhr 47%, und ungefahr 13% der erwerbstatigen Bevolkerung sind in
diesem Bereich beschaftigt. Die Stahlindustrie ist somit der grosste Ar-
beitgeber mit rund 19000 Beschaftigten. Es folgen der internationale
Bankplatz mit rund 8000 Beschaftigten, der Goodyear-Konzern mit rund
5000 Arbeitnehmern sowie zahireiche andere Betriebe im Bereich der
Mittel- und Kleinindustrie.

Der Olschock von 1973, die konjunkturellen, mehr noch die strukturellen
Probleme drohten ab 1974 fir Luxemburg zur Katastrophe zu werden.
Die Monostruktur unserer Wirtschaft, bedingt durch den hohen Anteil
der Stahlindustrie und ihre notwendige wirtschaftliche Restrukturierung,
beinhaltete das Risiko von Massenentlassungen. Dies in einem Land, wo
nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute der Anteil an Fremdarbeitern auf
ungefahr 33% der aktiven Bevolkerung und 35% der Einwohner ange-
stiegen ist und wo es bis 1974 keine Arbeitslosigkeit gab.

Die drohende Gefahr der Massenarbeitslosigkeit veranlasste die luxem-
burgische Gewerkschaftsbewegung nach Wegen und Mitteln zu suchen,
die sowohl Vollbeschaftigung und Einkommen als auch gleichzeitig das
Wirtschaftswachstum garantieren sollten.

So wurde bereits 1975 auf unsere Forderung hin ein sogenannter «Kon-
junkturrat» geschaffen, in welchem Regierung, Gewerkschaften und
Arbeitgeber gemeinsam die Auftragslage der Unternehmen verfolgen.
Gleichzeitig wurde eine Regelung (ber entschadigte Kurzarbeit einge-
fuhrt, um Entlassungen, bedingt durch konjunkturelle Probleme, zu ver-
hindern. Aber auch die Reform der Arbeitslosengesetzgebung (1976)
wurde vorangetrieben, d. h. die Schaffung einer Arbeitsmarktverwaltung,
sowie die Speisung (uber einen Solidaritatsbeitrag) eines Arbeitslosen-
fonds. In der Eisen- und Stahlindustrie wurden auf bilateraler Ebene
Sonderabkommen getroffen, die Arbeit und Einkommen absichern. Auch
die Durchfuhrung sogenannter «Notstandsarbeiten» im 6ffentlichen In-
teresse durch das uberschussige Personal der Stahlindustrie ist eine der
Massnahmen, die, ohne das Beschaftigungsverhaltnis zu l6sen, zusatz-
lich das Einkommen garantieren. Es kam so zur Schaffung der «Anti-
krisendivision», die das uberschiissige Personal der Stahlindustrie auf-
fangt und es in produktiven Arbeiten ausserhalb der Stahlindustrie ein-
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setzt. Aber auch die Einfuhrung garantierter Monatslohne (1977 uber
Kollektivvertrag) ist ein Bestandteil dieser gewerkschaftlichen Anti-
krisenpolitik.

All diese Massnahmen genugten uns nicht, da wir der Meinung waren,
dass eine erfolgreiche Krisenbekampfung nicht durch defensive, sondern
durch offensive Massnahmengeschieht. Die freien Gewerkschaften ver-
langten darum einen weiteren Schritt, und zwar in Form eines Rahmen-
gesetzes, in welchem nicht nur Massnahmen gefordert, sondern auch
den Gewerkschaften ein Mitsprache- und Mitbestimmungsrecht einge-
raumt werden musse.

Die Initiative ging im November 1976 vom CGT-Kongress aus. Die
Forderung wurde am 18. Dezember 1976, anlasslich der ersten, gemein-
samen (historischen) Massendemonstration aller Gewerkschaften in der
Hauptstadt gestellt. Harte, monate!ange Verhandlungen zwischen Re-
gierung, Unternehmern und Gewerkschaften hatten im Juni 1977 ihren
vorlaufigen Abschluss im sogenannten «Aktionsplan» der Dreierkon-
ferenz gefunden. Das Ziel: Die Erhaltung von Wirtschaftswachstum und
Vollbeschaftigung. Seine legale Basis, sowohl was die Ausfuhrungsbe-
stimmungen als auch die Finanzierung der geforderten Massnahmen
anbelangt, wurde durch die Verabschiedung des diesbezuglichen Rah-
mengesetzes vom 24.12.1977 geschaffen. So kam es zum «Luxemburger
Modell»! Dem anerkannten, verschrieenen, verkannten und missbrauch-
ten!

Das «Modell» ist nicht ausschliesslich das Gesetz vom 24.12.1977. Re-
sultat von Dreierverhandlungen, die bereits 1975 begannen, waren, wie
bereits hervorgehoben, auch die Schaffung des Konjunkturrates, die
entschadigte Kurzarbeit als Gegenmassnahme zu Entlassungen auf
Grund konjunktureller Probleme.

Aber auch die Reform des Arbeitsamtes, die Speisung des Arbeitslosen-
fonds Uber einen Solidaritatsbeitrag und damit dessen finanzielle Auto-
nomie, also Unabhangigkeit von budgetaren Mitteln, und damit die
Moglichkeit, tiber diese Autonomie die soziale Absicherung maoglichst
weit und vielfaltig zu gestalten. So die Einflihrung der fruhzeitigen Al-
tersrente (Prapension) mit 57 Jahren, aber auch die berufliche Aus- und
Weiterbildung.

So wurden im Rahmen des «Modells» Gesetze verabschiedet, als Resul-
tat dieser Dreierverhandlungen. Heben wir stellvertretend die SNCI her-
vor, die Nationale Kredit- und Investitionsgesellschaft. Eine Art Staats-
bank, die die Diversifikation der Wirtschaft, deren Restrukturierung und
das Exportgeschaft mittels verbilligter Kredite unterstitzen und stimulie-
ren soll. lhre Rolle und Aufgabe ist allgemein anerkannt. Im Verwal-
tungsrat sitzen Regierungsvertreter, Gewerkschaften und Unternehmer
gleichberechtigt zusammen.

Parallel zur Nationalen Dreierkonferenz entwickelte sich die Stahldreier-
konferenz, die ihrerseits zu konkreten Resultaten auf wirtschaftlicher und
sozialer Ebene fuhrte.
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Politiker und andere Institutionen werfen dem «Modell» defensives Ver-
halten vor, oder sind der Meinung, es sei verfassungsfeindlich. Sie haben
sich in den vergangenen Jahren nicht mit den Tatsachen auseinanderge-
setzt, oder lehnen einfach das Prinzip der Dreierkonferenz und insbeson-
dere das Mitbestimmungsrecht der Gewerkschaften, d. h. der Arbeitneh-
mer ab.

Allen Kritiken, Vorwurfen, Unterstellungen und auch Misstrauen zum
Trotz wurden positive Resultate erreicht. Trotz einer weltweiten, seit
sieben Jahren andauernden Wirtschaftskrise, mit dem Resultat von fast
10 Millionen Arbeitslosen in der EG, ist die Situation in Luxemburg
relativ gut. v

Luxemburg kennt im Moment den hochsten Beschaftigungsstand seiner
Geschichte. Die Arbeitsiosenrate liegt bei 1% gegenuber 7-15% in an-
deren Landern der EG. Massenarbeitslosigkeit und Massenentlassungen
konnten bisher verhindert werden, im Gegensatz zum Ausland. Arbeits-
platz- und Einkommensgarantie sind, z. B. in der Stahlindustrie abgesi-
chert, trotz einem Abbau von bisher rund 10 000 Beschaftigten aufgrund
von Restrukturierung, Modernisierung und Rationalisierung.

Dies entspricht dem Sinn und Geist des «Modells». Also Bereitschaft zur
wirtschaftlichen Restrukturierung, zur Rationalisierung und Modernisie-
rung und damit erhohte Produktivitat und dadurch Konkurrenzfahigkeit
im harten Exportgeschaft. Bereitschaft auch zur massiven finanziellen
Hilfe aus offentlichen Geldern, um diese Restrukturierung zu unterstut-
zen, zu fordern und Uberhaupt zu ermoglichen.

Als Gegenleistung zu dieser Bereitschaft verlangen wir Vollbeschaf-
tigung, soziale Absicherung. Lehnen wir sozialen Abbau ab, wie unter
anderem die Wiederherstellung der Konkurrenzfahigkeit durch massiven
Abbau der Lohnkosten, anstatt von Investitionen, besseren Produkten
und modernen Produktionsanlagen. Wer das Gleichgewicht zwischen
wirtschaftlichen und sozialen Massnahmen zerstort, zerstort das Luxem-
burger Modell. Dies bedeutet die Aufgabe des sozialen Friedens, dies
bedeutet Konfrontation statt Konzertation.

Die Entwicklung bisher und die Zukunftsperspektiven fur unser Land —
auch auf Grund der drohenden Gefahr einer Katastrophe in Belgien und
ihrer Auswirkungen auf den luxemburgischen Franken — verlangen, dass
alle lebendigen Krafte der Nation zusammenarbeiten. Egoistisches Den-
ken, einseitige Entscheidungen auf Kosten jener, die seit Jahren von der
Krise betroffen sind, bedeuten jedenfalls keine Lésung, im Gegenteil,
fuhren zur Konfrontation.

Die Nationale Dreierkonferenz besteht seit 1978. Sie darf sich nicht in
der Behandlung marginaler Probleme verlieren. Sie muss sich echt mit
nationalen Problemen und ihrer Losung auseinandersetzen. lhre Ent-
scheidungen muss sie nach wie vor so treffen, dass jede Belastung der
Belastbarkeit des einzelnen entspricht, und sie muss verhindern, dass das
Gefihl entsteht, immer nur eine bestimmte Gruppe begleiche offen-
stehende Rechnungen.

92



Das «Mcdell» oder die «Tripartite», wie sie im Volksmund heisst, war und
bleibt notwendig, weil Politiker ihr Handeln vorrangig nach wahlpoliti-
schen Aspekten ausrichten, anstatt nach Bedurfnissen im Interesse des
Landes und des Allgemeinwohls.

Sie bot den Gewerkschaften die Moglichkeit, ihre Rolle als anerkannte
Vertreter und Sprecher der Arbeitnehmerzu spielen und Mitsprache und
Mitbestimmung auszuuben.

Hier konnen wir unsere Vorstellungen zum Tragen bringen und die
Koppelung der sozialen Absicherung an wirtschaftliche Notwendig-
keiten realisieren. Trotz Mangeln und trotz Verschlechterungen im Jahre
1980 in Folge der Ablosung der sozialistisch-liberalen Regierung durch
eine konservativ-liberale Formation, hat das Tripartitegesetz Spielregeln
aufgestellt, die Uberraschungen und einseitiges Vorgehen jener, -die
politische und wirtschaftliche Macht ausuben, weitgehend ausschalten.
Durch unsere gewerkschaftliche Kraft haben wir diese zwei «Partner» an
den Verhandlungstisch gezwungen, Konzessionen werden entspre-
chend auf drei Ebenen gemacht. Sie bleiben fur uns vertretbar solange
die negativen Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise auf die Arbeitneh-
mer auf ein Minimum eingeschrankt werden konnen und die Vollbe-
schaftigung ein erreichbares Ziel bleibt.

Jene, die den Sinn und Geist des «Luxemburger Modells» dahingehend
umfunktionieren wollen, dass es zur Grundlage fur Hartemassnahmen
auf dem Buckel der Arbeitnehmer und der Rentner wird, zerstoren es
einseitig. Die Indexdiskussion z. B., d. h. uber die gegenwartige automa-
tische Anpassung der Einkommen an die Teuerung, wird zum Prufstein
des Modells. Das sollten alle jene bedenken, die lauthals eine Anwen-
dung der Studie der EG-Kommission verlangen, anstatt der Inflation, das
heisst der Preistreiberei, den Kampf anzusagen.

93



	Das Luxemburger Modell zur Sicherung der Vollbeschäftigung

